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VORBEMERKUNG 
 
Das neuartige Coronavirus ist von Mensch zu Mensch übertragbar. Der Hauptübertragungsweg ist die 
Tröpfcheninfektion über die Atemwege. Darüber hinaus ist eine Infektionsübertragung auch indirekt 
über die Hände möglich, die dann mit Mund-, Nasenschleimhaut oder der Augenbindehaut in 
Kontakt kommen. 
Die Aufnahme des Unterrichts in vollständigen Klassen oder Lerngruppen ohne Mindestabstand ist 
nur bei Einhaltung der Infektionsschutz- und Hygienemaßnahmen umsetzbar. 
 
Alle Beschäftigten der Schulen, die Schulträger, alle Schülerinnen und Schüler, die Eltern sowie alle 
weiteren regelmäßig an den Schulen arbeitenden Personen sind darüber hinaus gehalten, sorgfältig 
die aktuellen Hygienehinweise der Gesundheitsbehörden, der Bundeszentrale für gesundheitliche 
Aufklärung (BZgA) bzw. des Robert Koch-Instituts (RKI) zu beachten. 
 
Die Gesundheitsbehörden stellen hierfür Materialien zur Verfügung, z. B. unter 
https://sozialministerium.baden-wuerttemberg.de oder https://km-bw.de/Coronavirus. 
 
ZENTRALE HYGIENEMAßNAHMEN 
 
Die wichtigsten Maßnahmen im Überblick 

• Abstandsgebot: Die Lehrkräfte, Eltern, Beschäftigten und andere Erwachsene haben in den 
Schulen untereinander das Abstandsgebot von 1,50 m einzuhalten. Zu den und zwischen den 
Schülerinnen und Schülern einer Klasse gilt das Abstandsgebot nicht. Für sie ist es besonders 
wichtig, die im Weiteren dargestellten Hygienemaßnahmen einzuhalten und umzusetzen, um 
das Infektionsrisiko dadurch zu reduzieren. Diese sind mit den Schülerinnen und Schülern 
deshalb ggf. alters- entsprechend einzuüben und umzusetzen. 

• Konstante Gruppenzusammensetzungen: Um im Bedarfsfall Infektionsketten nachvollziehen 
und unterbrechen zu können, sind möglichst konstante Gruppenzusammensetzungen 
erforderlich. Damit wird angestrebt, dass sich Quarantänebestimmungen im Infektionsfall 
nicht auf die gesamte Schule auswirken. Wo immer möglich, sollte sich deshalb der 
Unterricht auf die reguläre Klasse oder Lerngruppe beschränken. Sofern es 
schulorganisatorisch erforderlich ist, kann die Gruppe auch innerhalb der Jahrgangsstufe 
klassen-oder lerngruppen- übergreifend gebildet werden. Eine jahrgangsübergreifende 
Gruppenbildung ist grundsätzlich nicht möglich. Im Ganztag sollte eine 
jahrgangsübergreifende Gruppenbildung möglichst vermieden werden. 

• Gründliche Händehygiene (z. B. nach dem Naseputzen, Husten oder Niesen; nach der 
Benutzung von öffentlichen Verkehrsmitteln; nach Kontakt mit Treppengeländern, 
Türgriffen, Haltegriffen etc., vor und nach dem Essen; vor dem Aufsetzen und nach dem 
Abnehmen einer Mund-Nasen-Bedeckung oder eines Mund-Nasen-Schutz, nach dem 
Toiletten-Gang, vor und nach dem Sportunterricht) durch Händewaschen (20-30 Sekunden) 
oder, wenn dies nicht möglich ist, durch Händedesinfektion. 

• Husten- und Niesetikette: Husten und Niesen in die Armbeuge gehören zu den wichtigsten 
Präventionsmaßnahmen! Beim Husten oder Niesen größtmöglichen Abstand zu anderen 
Personen halten, am besten wegdrehen. 

• Mund-Nasen-Bedeckung (MNB) bzw. Mund-Nasen-Schutz (MNS) tragen: Das Risiko, eine 
andere Person durch Husten, Niesen oder Sprechen anzustecken, kann so verringert werden 
(Fremdschutz). Im Unterricht ist das Tragen einer MNB oder eines MNS nicht erforderlich, 
gleichwohl aber zulässig. Für Schülerinnen und Schüler ist ab Klasse 5 das Tragen einer MNB 
oder eines MNS auf dem gesamten Schulgelände außerhalb des Klassenzimmers verpflich- 



tend, sofern sie sich auf den Begegnungsflächen (z. B. Flure, Treppenhaus, Pausenhof, 
Toiletten,...) aufhalten. Bei Tätigkeiten, bei denen eine körperliche Nähe nicht zu vermeiden 
ist (z. B. in Werkräumen oder Werkstätten), kann das Tragen einer MNB oder eines MNS 
sinnvoll sein. 

• Mit den Händen nicht das Gesicht, insbesondere nicht die Schleimhäute berühren, d.h. nicht 
an Mund, Augen oder Nase fassen. 

• Keine Berührungen, Umarmungen und kein Händeschütteln praktizieren. 
• Öffentlich zugängliche Handkontaktstellen wie Türklinken oder Fahrstuhlknöpfe 

möglichst nicht mit der Hand anfassen, z. B. Ellenbogen benutzen. 
 
RAUMHYGIENE: KLASSENRÄUME, FACHRÄUME, AUFENTHALTSRÄUME, VERWALTUNGSRÄUME, 
LEHRERZIMMER UND FLURE 
 

• Klassenraumprinzip 
• Besonders wichtig ist das regelmäßige und richtige Lüften aller Räume, da dadurch die 

Innenraumluft ausgetauscht wird. Türen sollen möglichst auch während des Unterrichts 
ständig geöffnet bleiben. Mehrmals täglich, mindestens alle 45 Minuten, ist eine Querlüftung 
bzw. Stoßlüftung bei vollständig geöffneten Fenstern über mehrere Minuten vorzunehmen. 

• In der Schule steht die Reinigung von Oberflächen im Vordergrund. Wird ein Unterrichtsraum 
gewechselt, so wird vor dem Verlassen eine Oberflächenreinigung (Tische und Stühle) durch 
die Benutzenden durchgeführt. 

• Handkontaktflächen sollen besonders gründlich und in stark frequentierten Bereichen 
mindestens täglich, ggf. auch mehrmals täglich, mit einem tensidhaltigen Reinigungsmittel 
gereinigt werden (Das SARS-CoV-2-Virus ist ein behülltes Virus, dessen Lipidhülle durch die 
Tenside in Reinigungsmitteln inaktiviert wird, sodass eine sorgfältige Reinigung in diesem 
Kontext ausreichend ist): 

• Türklinken und Griffe (z. B. Schubladen- und Fenstergriffe) sowie der Umgriff der Türen, 
• Treppen- und Handläufe, 
• Lichtschalter, 
• Tische, Telefone, Kopierer (Handkontaktflächen), 
• alle weiteren Griffbereiche, wie z. B. Computermäuse und Tastaturen. 

 
HYGIENE IM SANITÄRBEREICH 
 

• In allen Toilettenräumen müssen ausreichend Flüssigseifenspender und Einmalpapier- 
handtücher bereitgestellt und regelmäßig aufgefüllt werden. Entsprechende Auffangbe- 
hälter für Einmalpapierhandtücher sind vorzuhalten.  
 

 
INFEKTIONSSCHUTZ IN DEN PAUSEN 
 

• In den Pausenräumen und der Mensa gilt abgesehen von der Nahrungsaufnahme generell 
die Pflicht zum Tragen einer MNB bzw. MNS. 

• Bei der Benutzung von Pausenräumen sollten sich die konstanten Schülergruppen ebenfalls 
möglichst wenig mischen, daher sind für die einzelnen Klassenstufen gesonderte Bereiche 
ausgewiesen. 

 
BESPRECHUNGEN, KONFERENZEN UND VERANSTALTUNGEN 
 

• Besprechungen und Konferenzen in Präsenz müssen auf das absolut notwendige Maß 
begrenzt werden. Dabei ist auf die Einhaltung des Abstandsgebotes zu achten. Bei Video-
oder Telefonkonferenzen besteht für die Lehrkräfte Teilnahmepflicht. 



• Elternpflegschaftsabende finden in den Räumlichkeiten der Schule statt. Hierbei haben die 
Erziehungsberechtigten im Gebäude generell die Pflicht zum Tragen einer MNB bzw. MNS. Ist 
eine Teilnahme im Gebäude nicht möglich, so wird nach vorheriger Anmeldung die 
Möglichkeit einer Video- bzw. Telefonkonferenz gegeben. 

• Mehrtägige außerunterrichtliche Veranstaltungen sind im ersten Halbjahr des Schuljahres 
2020/2021 untersagt. Andere außerunterrichtliche Veranstaltungen können stattfinden, 
sofern die jeweils geltenden Hygiene-und Abstandsregeln eingehalten werden. 

• Schulveranstaltungen, bei denen nicht alle Beteiligten der konstanten Gruppenzusam- 
mensetzung entsprechen, sind durch die Wahl geeigneter Räumlichkeiten und entspre- 
chender Formate so zu gestalten, dass sie den Regelungen der Corona-Verordnung für 
Ansammlungen und Veranstaltungen (§§ 9 und 10) genügen. 

 
MELDEPFLICHT UND CORONA-WARN-APP 
 

• In Schulen ist laut Infektionsschutzgesetz die Leitung der Einrichtung für die Sicherstellung 
der Hygiene verantwortlich. Aufgrund von § 6 und §§ 8, 36 IfSG ist sowohl der Verdacht einer 
Erkrankung als auch das Auftreten von COVID-19 Fällen in Schulen unverzüglich der 
Schulleitung mitzuteilen. Die Schulleitung ist verpflichtet dem Gesundheitsamt zu melden. 
Zeitgleich ist auch die zuständige Schulaufsicht zu informieren. 

• Die Corona-Warn-App kann bei der Eindämmung der Pandemie einen zusätzlichen Beitrag 
leisten, indem sie schneller als bei der klassischen Nachverfolgung Personen identifiziert und 
benachrichtigt, die eine epidemiologisch relevante Begegnung mit einer Corona-positiven 
Person hatten. Zudem hilft sie, den zeitlichen Verzug zwischen dem positiven Test einer 
Person und der Ermittlung und Information ihrer Kontakte zu reduzieren. Die Nutzung der 
App wird allen am Schulleben Beteiligten empfohlen. 

 
Soweit der Unterricht für einzelne Schülerinnen und Schüler oder für die ganze Klasse oder 
Lerngruppe nicht in der Präsenz stattfinden kann, findet Fernunterricht statt. Die Teilnahme der 
Schülerinnen und Schüler am Fernunterricht unterliegt der Schulpflicht. 


